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Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerkungen Nach Auffassung des VBG ist der Entwurf grundsätzlich klar und verständlich
aufgebaut und abgefasst. Er geht inhaltlich insofern in die richtige Richtung, als
er anstrebt, die Resilienz und die Handlungsfähigkeit von Kanton und
Gemeinden (bzw. der Organe des Bevölkerungsschutzes) zu stärken und
"ereignistauglicher" zu machen.

Kantonales
Bevölkerungsschutzgesetz
(KBSG)

Art. 23 Organisation Das Kantonale Führungsorgan (KFO) soll vom Regierungsart auf
Verordnungsebene ausgestaltet werden. Das ist grundsätzlich richtig. Allerdings
ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinden zwingend im KFO vertreten sein
müssen. Die drei vergangenen bzw. noch anhaltenden Krisen (Corona, Ukraine,
Energiemangel) haben deutlich gezeigt, dass der sehr frühzeitige Einbezug der
Gemeinden für eine erfolgreiche Krisen- und Ereignisbewältigung unabdingbar
ist.

Das Kantonale Führungsorgan (KFO) soll vom Regierungsart auf
Verordnungsebene ausgestaltet werden. Das ist grundsätzlich richtig. Allerdings
ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinden zwingend im KFO vertreten sein
müssen. Die drei vergangenen bzw. noch anhaltenden Krisen (Corona, Ukraine,
Energiemangel) haben deutlich gezeigt, dass der sehr frühzeitige Einbezug der
Gemeinden für eine erfolgreiche Krisen- und Ereignisbewältigung unabdingbar
ist.

Kantonales
Bevölkerungsschutzgesetz
(KBSG)

Art. 40 Betreuung von
schutzsuchenden
Personen

Verzicht auf die massive Ausweitung der Pflicht der Gemeinden im Bereich der
Betreuung von schutzsuchenden Personen (Pflicht zur Vorbereitung und
Führung von Aufnahme- und Betreuungszentren".

Das Gesetz bringt eine massive Ausweitung der Pflicht der Gemeinden im
Bereich der Betreuung von schutzsuchenden Personen: Nach bisherigem Recht
konnte der Regierungsrat die Gemeinden verpflichten, «Schutz suchende
Personen kurzfristig unterzubringen, zu verpflegen und zu betreuen». Nach
neuem Wortlaut soll der Regierungsrat die Gemeinden verpflichten können,
«Aufnahme- und Betreuungszentren vorzubereiten und im Bedarfsfall
vorübergehend zu betreiben.» Das entspricht einer massiven Ausdehnung der
Pflichten der Gemeinden, sowohl inhaltlich wie auch zeitlich. Der VBG lehnt eine
solche Regelung aus mehreren Gründen ab: Einerseits sind die Gemeinden im
weitaus wichtigsten Bereich der Betreuung schutzsuchender Personen
(Asylbereich) erst vor kurzem auf Wunsch des Kantons aus ihren früheren
Aufgaben entlassen worden; die entsprechenden Aufgaben werden vom Kanton
nun regionalen Partnerorganisationen überbunden. Damit ist diese Aufgabe
derart weit aus dem Tätigkeitsbereich er Gemeinden gerückt, dass ihnen die
Ressourcen und Strukturen fehlen, um hier kurzfristig – und gegenüber früher in
massiv ausgeweiteter Form (Aufbau und Betrieb von Zentren anstelle der
bisherigen Betreuung von Einzelpersonen) – doch wieder einzuspringen. Zudem
ist zu beachten, dass die Gemeinden hier subsidiär zum Einsatz kommen
sollen, d.h. nachdem auf kantonaler und regionaler Ebene bereits alle Mittel und
Kapazitäten ausgeschöpft sind. Es ist illusorisch anzunehmen, dass die
Gemeinden in einer solchen Situation nun plötzlich in der Lage sein könnten,
Aufnahme- und Betreuungszentren vorzubereiten und allenfalls auch zu
betreiben. Dazu nur ein Beispiel: Die Gemeinden müssten – soweit sie
überhaupt in der Lage wären, zusätzlich nicht schon vom Kanton bzw. den
regionalen Organisationen genutzte geeignete Lokalitäten zu finden –
wahrscheinlich schwergewichtig auf Zivilschutzressourcen zurückgreifen; diese
werden in einer solchen Situation aber aller Wahrscheinlichkeit nach bereits
weitgehend durch den Kanton, der ebenfalls auf diese greifen kann, absorbiert
sein. Und nicht zuletzt müsste zwingend auch eine vollständige Entschädigung
der betroffenen Gemeinden sichergestellt sein, zumal absehbar ist, dass
entsprechende Lasten erfahrungsgemäss sehr ungleich auf die Gemeinden
verteilt würden.
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Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Kantonales
Bevölkerungsschutzgesetz
(KBSG)

Art. 46 Gemeinden Verzicht auf Kompetenz des Regierungsrats, den Gemeinden im Bereich der
wirtschaftlichen Landesversorgung durch Verordnung grenzenlos Aufgaben
zuweisen und Aufträge erteilen zu können.

Der Regierungsrat kann den Gemeinden im Bereich der wirtschaftlichen
Landesversorgung durch Verordnung Aufgaben zuweisen und Aufträge erteilen.
Dies kontrastiert mit Aussagen im Vortrag, wonach die Gemeinden in diesem
Bereich eigentlich keine Aufgaben mehr hätten. Zudem geht ein solche Blanko-
Scheck zugunsten des Regierungsrats sehr weit. Zumindest müsste ein grober
Rahmen definiert werden, um welche Aufgaben und Aufträge es sich handeln
soll.

Kantonales
Bevölkerungsschutzgesetz
(KBSG)

Art. 63 Gemeinden Entwurf wird ausdrücklich begrüsst. Zu begrüssen ist die Vorschrift, welche vorsieht, dass in Gemeinden (gleich wie
im Kanton) die Ausgabenbefugnisse von Volk und Parlament für zeitlich
dringliche Massnamen bei Katastrophen, in Notlagen und bei Grossereignissen
dem Gemeinderat übertragen werden. Es ist richtig und wichtig, dass in
Notsituationen die Exekutive rasch und ausserhalb der ordentlichen
Zuständigkeiten handeln kann, wenn Dringlichkeit gegeben ist

Vortrag 8. Auswirkungen auf die
Gemeinden

Transparenter Hinweis auf die massive Ausweitung der Betreuungspflichten
gemäss Art. 40.

Es ist stossend, dass im Vortrag die erhebliche Änderung und die damit
einhergehende potentielle Mehrbelastung der Gemeinden durch die neue
Pflicht, Aufnahme- und Betreuungszentren vorzubereiten und zu führen, mit
keinem Wort erwähnt wird. Wenn schon solche Mehrbelastungen auf die
Gemeinden überwälzt werden sollen, ist zumindest transparent darüber zu
informieren.


